
 

 

Anhang 1:  

Auszug aus § 40 Studienförderungsgesetz 1992 

 § 40 (1) Personen, deren Einkommen zur Ermittlung der sozialen Bedürftigkeit 
nachzuweisen ist, haben dem Beihilfenwerber die erforderlichen Nachweise zur Ver-
fügung zu stellen oder auf Verlangen den im Studienbeihilfenverfahren tätigen Be-
hörden die für den Anspruch auf Studienbeihilfe bedeutsamen Umstände bekannt-
zugeben. Ist dem Studierenden die Beibringung der notwendigen Unterlagen nicht 
möglich oder nicht zumutbar, sind sie auf seinen Antrag von der Studienbeihilfen-
behörde beizuschaffen. Die Sozialversicherungsträger haben über Ersuchen den im 
Studienbeihilfenverfahren tätigen Behörden im Einzelfall die Versicherungsverhält-
nisse und deren Dauer sowie die Sozialversicherungsnummer von Personen, deren 
Einkommen zur Ermittlung der sozialen Bedürftigkeit nachzuweisen sind, bekannt-
zugeben, längstens jedoch aus den letzten beiden vollen Kalenderjahren vor An-
tragstellung. 

(3) Die Abgabenbehörden haben für Personen, deren Einkommen und Vermögen 
zur Beurteilung der sozialen Bedürftigkeit heranzuziehen sind, im Rahmen ihres 
Wirkungsbereiches im Ermittlungsverfahren festgestellte und für die Abgabenfest-
setzung bedeutsame Daten über Anfrage den im Studienbeihilfenverfahren tätigen 
Behörden bekanntzugeben, wenn der Beihilfenwerber seiner Mitwirkungsverpflich-
tung im Verfahren vor der Studienbeihilfenbehörde nicht oder nicht ausreichend 
nachgekommen ist. 

(6) Die folgenden Einrichtungen haben der Studienbeihilfenbehörde auf Anfrage die 
zur Überprüfung der Anspruchsvoraussetzungen notwendigen und in ihrem Bereich 
verfügbaren Daten über Einkommen nach diesem Bundesgesetz (§§ 8 bis 10), über 
den Bezug von Familienbeihilfe und über die Entrichtung des Studienbeitrages, 
wenn möglich im automationsunterstützten Datenverkehr zu übermitteln: 

1. die Abgabenbehörden des Bundes, 
2. die Träger der Sozialversicherung, 
3. das Arbeitsmarktservice, 
4. die Bundessozialämter, 
5. das Bundesrechenzentrum. 

… 

Anhang 2:  

Auszug aus dem Staatsbürgerschaftsgesetz 1985 

§ 39a. Die Behörden des Bundes, der Länder und Gemeinden, die Geschäftsstellen 
des Arbeitsmarktservice, sowie die Träger der Sozialversicherung, die rechtmäßig 
über Daten verfügen, sind ermächtigt und auf Anfrage verpflichtet, der Staatsbür-
gerschaftsbehörde diese Daten zu übermitteln, sofern diese für ein Verfahren zur 
Erteilung oder dem Verlust der Staatsbürgerschaft benötigt werden. Eine Verweige-
rung der Auskunft ist nicht zulässig. Die Daten sind unverzüglich zu löschen, wenn 
sie für die Erfüllung des konkreten Zwecks nicht mehr benötigt werden. 

Auszug aus dem Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz 
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§ 37 (5) Die Behörden des Bundes, der Länder und Gemeinden, die Geschäftsstel-
len des Arbeitsmarktservice sowie die Träger der Sozialversicherung, die rechtmä-
ßig über Daten verfügen, sind ermächtigt und auf Anfrage verpflichtet, der Behörde 
diese Daten zu übermitteln, sofern diese für ein Verfahren zur Erteilung eines Auf-
enthaltstitels benötigt werden. Eine Verweigerung der Auskunft ist nicht zulässig. 
Die Daten sind unverzüglich zu löschen, wenn sie für die Erfüllung des konkreten 
Zwecks nicht mehr benötigt werden. 

 

Auszug aus der Gewerbeordnung 

365a (5) Die Behörden sind zur Abfrage folgender Daten mittels automationsunter-
stützter Datenübermittlung befugt, soweit das Erfassen der Daten zur Vollziehung 
der gewerberechtlichen Vorschriften erforderlich ist:         

1. aus dem zentralen Melderegister Familienname, Vorname, Geburtsdatum, Ge-
burtsort, Geschlecht, Wohnanschrift und Staatsangehörigkeit,  

2. aus dem Strafregister Daten über strafgerichtliche Verurteilungen,  
3. aus dem Datenbestand des Hauptverbandes der österreichischen Sozialversi-

cherungsträger  
a. Sozialversicherungsnummern der im Abs. 4 genannten natürlichen Personen 

und Dienstgeberkontonummern von nach diesem Bundesgesetz zu bestel-
lenden Geschäftsführern, die Arbeitnehmer sind, und  

b. Versicherungsdaten über Dienstverhältnisse des laufenden und letzten Ka-
lenderjahres und  

4. aus der Finanzstrafkartei Daten über Finanzvergehen gemäß § 13 Abs. 2. 

 

Anhang 3:  

Auszug aus dem Salzburger Hausstandsgründungs-Förderungsgesetz 1985 

§ 4a – Auskunftspflicht: Die Träger der Sozialversicherung haben dem Land auf 
Ersuchen Auskunft über alle Tatsachen zu erteilen, die die Beschäftigungsverhält-
nisse der Personen betreffen, die um eine Förderung nach diesem Gesetz ansuchen 
oder eine solche erhalten haben; insbesondere sind die Bezeichnung und die An-
schrift des Arbeitgebers bekanntzugeben. 


